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Eigenbetriebe 
im 

doppischen 
Kommunal

haushalt 
Obwohl die Eigenbetriebe nach 
Einführung der kommunalen Dop
pik in Rheinland-Pfalz weiterhin ei
nen vom Haushaltsplan der Ge
meinde unabhängigen Wirtschafts
plan erstellen, finden dennoch ver
schiedene Sachverhalte, die von den 
Sondervermögen ausgehen, Eingang 
in die kommunale Planung. Im Fol
genden sollen die wichtigsten Zu
sammenhänge exemplarisch darge
stellt werden. 

1. Verwaltungskostenbeitrag 

Tätigkeiten einer Verwaltung für 
den Eigenbetrieb werden häufig in 
Form von Verwaltungskostenbeiträ
gen verursachungsgerecht abgebil
det. Der Verwaltungskostenbeitrag 
stellt bei der Gemeinde einen Er
trag dar, der sowohl im Ergebnis- als 
auch im Finanzhaushalt der Ge
meinde zu berücksichtigen ist. Der 
Ausweis erfolgt hierbei jeweils un
ter der Position „Kostenerstattun
gen und Kostenumlage" bzw. in den 
Kontenarten 442 und 642. 

Bezüglich der Aufteilung des 
Ertrages innerhalb der Teilhaushal
te ist eine Zuordnung zu den Pro
dukten, die auch die Aufwendungen 
tragen, vorzunehmen, d.h. in der Re
gel werden z.B. die Produktgruppen 
111 „Verwaltungssteuerung", 112 
„Personal", 114 „Zentrale Dienste" 
und 116 „Finanzen" durch den Ver
waltungskostenbeitrag anteilig ent
lastet. 

2. Zahlungswirksame Ergebnis
verwendungen 

Falls die Ausschüttung von Gewin
nen eines Eigenbetriebes rechtlich 
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zulässig ist, ist diese ebenso wie ein 
Verlustausgleich im Haushaltsplan 
des Einrichtungsträgers zu berück
sichtigen. Die Erträge bzw. Aufwen
dungen werden hierbei im Jahr ihrer 
Entstehung in der Kontenart 476 
bzw. 573 veranschlagt. Wird die Aus
schüttung bzw. der Verlustausgleich 
noch im gleichen Jahr zahlungswirk
sam, erfolgt der Ansatz in den Kon
tenarten 676 bzw. 773. Für den Fall, 
dass die Zahlungen ein Jahr verzö
gert anfallen, ergibt sich ein entspre
chender Unterschied zwischen Er
gebnis- und Finanzhaushalt der Ge
meinde. 

Bezüglich der Produktzuord
nung bestehen grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten. Zunächst ist ein 
Ausweis in der Produktgruppe 623 
im Haupt-Produktbereich „Zentra
le Finanzleistungen" denkbar. Zu 
empfehlen ist jedoch eine verursa
chungsgerechte Darstellung in den 
betreffenden Produktgruppen, wie 
z.B. 531 „Elektrizitätsversorgung" 
oder 532 „Gasversorgung". 

3. Nichtzahlungswirksame 
Ergebnisse 

Bei der Haushaltsplanung der kom
munalen Träger von Eigenbetrieben 
ist zu beachten, dass sich auch in den 
Fällen, in denen ein zahlungswirksa
mer Ausgleich der Jahresergebnisse 
nicht vorgesehen ist oder sogar 
rechtlich unzulässig wäre, ein Jah
resgewinn oder -verlust des Sonder
vermögens auf den Haushaltsaus
gleich der Trägerkommune aus
wirkt. Ein Verbot zur Ausschüttung 

ergibt sich beispielsweise für die Ei
genbetriebe der Wasserversorgung 
und der Abwasserbeseitigung in der 
Regel aus § 8 des rheinland-pfälzi
schen Kommunalabgabengesetzes, 
wonach wirtschaftliche Unterneh
men, soweit sie Pflichtaufgaben der 
Selbstverwaltung erfüllen oder An-
schluss- oder Benutzungszwang be
steht, keinen Überschuss für den 
Haushalt der kommunalen Gebiets
körperschaft erwirtschaften dürfen. 

Die Tatsache, dass trotz dieser 
Restriktion das Ergebnis des Eigen
betriebes auf den Kommunalhaus
halt durchschlägt, ist durch die An
wendung der so genannten Spie
gelbildmethode bedingt. Diese Me
thode besagt, dass der Wertansatz 
der Beteiligung an dem Eigenbe
trieb in der kommunalen Bilanz mit 
der Entwicklung des Eigenkapitals 
des Sondervermögens fortgeschrie-
ben wird. Ändert sich die Höhe des 
Eigenkapitals eines Eigenbetriebes, 
z.B. durch einen Jahresgewinn bzw. 
einen Jahresverlust, ist im gleichen 
Haushaltsjahr der Bilanzansatz bei 
dem Einrichtungsträger anzupas
sen. Diese Anpassung führt zu ent
sprechenden, in der Höhe mit dem 
Jahresergebnis korrespondierenden 
Erträgen bzw. Aufwendungen im 
Haushaltsplan. Der Ausweis erfolgt 
in der Ergebnisrechnung der Ge
meinde in den Kontenarten 476 bzw. 
573. Eine Darstellung in der Finanz
rechnung scheidet naturgemäß aus. 

Die Darstellung in den Pro
dukten erfolgt analog zu den unter 
2. dargestellten Möglichkeiten. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass 
eine Abstimmung zwischen Haus
haltsplan der Gemeinde und Wirt
schaftsplan des Eigenbetriebes im
mer, selbst wenn ein Zahlungsmit-
telfluss rechtlich ausgeschlossen ist, 
erfolgen muss, um die Erträge und 
Aufwendungen der Gemeinde voll
ständig im Haushaltsplan abzubil
den. 
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